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Deutſchland.
Wien, d. 4. März. Der 8. d. iſt zum Begraäb-

nißtage unſers verewigten Monarchen feſtgeſtellt. Von
heute an wird der Leichnam in der Hofkapelle drei
Tage öffentlich ausgeſetzt. Die erſten Regentenhand-
lungen Ferdinands I. erfreuen ſich der allgemeinſten
Billigung. Die Beibehaltung der Miniſter, das edle
Vertrauen, mit welchem eine erneuerte Eidesleiſtung
erlaſſen wurde erfüllen Jedermann mit froher Hoff-
nung. Der Erzherzog Karl wird, dem von ſeinem
Bruder noch auf dem Todtenbette aus gedruckten Wun
ſche entſprechend die oberſte Leitung der Militärange-
legenheiten wieder übernehmen und der Erzherzog
Kainer, Vizekönig des lombardiſchvenezianiſchen Kö
nigreiches, hierher kommen um mit ſeiner großen
Geſchäftskenntniß dem Kaiſer zur Seite zu ſtehen.
Dagegen wird der Bruder Sr Maj., Erzherzog Franz
Karl, zugleich der Haupterbe des baaren Vermögens
ſeines Vaters als Vizekönig nach Mailand gehen.
Die Erzherzogin Marie Louiſe iſt auf ihrer Eilreiſe
von Parma wenige Stunden nach dem Hinſcheiden ih
res erlauchten Vaters hier eingetroffen.

Als der Kaiſer Franz ſein Ende herannahen
ſah, äußerte er um 12 Uhr Mitternachts den
Wunſch, ſeine Kinder und Bruder noch ein-
mal zu ſehen. Sie wurden ſchleunigſt herbeigerufen,
und nachdem der ſterbende Monarch ihnen ſeinen Se-
gen ertheilt hatte, hob er die Hande zum Himmel und
ſagte mit inbrunſtiger Stimme: „Jch beſchwoöre Euch,
meine Theuren, die Jhr mich hier ſterben ſeht, ge
denkt dieſes Augenblicks, ſeid fromm und eintrachtig,
und der Himmel wird Euch ſegnen.“ Nach dieſen mit
vieler Anſtrengung hervorgebrachten Worten verfiel
der Sterbende in große Schwache, und die Umſtehen
den entfernten ſich einige Minuten nachher, als der
Monarch wieder etwas zu ſich gekommen, verlangte

er den Erzherzog Palatin zu ſprechen. Er unterhielt
ſich mit dieſem ungefähr 10 Minuten, die ihm noch
vergönnt zu ſein ſchienen um die Wohlfahrt Ungarns
dem Erzherzoge an das Herz zu legen. Gleich darauf
trat die Agonie ein, und die Thüren des Sterbezim-
mers wurden geöffnet, um den ganzen Hof nach der
herkömmlichen Sitte Augenzeuge von dem Hinſchei-
den des Monarchen ſein zu laſſen.

Der jetzt regierende Kaiſer Ferdinand I. hat
ein Handſchreiben an ſeinen Oheim, den Erzherzog
Ludwig, erlaſſen, worin der Monarch dem Letztern
den lebhafteſten Dank fur die eifrige Unterſtützung,
welche derſelbe den Regierungsgeſchaften des verewig-
ten Kaiſers gewidmet, ausſpricht und dieſelbe treue
Sorge fur die jetzige Regierung in Anſpruch nimmt.
Auch an den Haus Hof und Staatskanzler, Fürſten
von Metternich, iſt ein Handſchreiben gerichtet,
wodurch derſelbe aufgefordert wird, den Plan zu einem
Denkmale fur den Kaiſer Franz I. baldmoglichſt
einzureichen. Jn einem andern Handſchreiben an den
ſelben hohen Staats Beamten wird dieſem aufgetra-
gen, folgenden Auszug aus dem Teſtamente des hin
geſchiedenen Monarchen zu veroffentlichen:

„Auszug aus dem Teſtamente weiland Sr. Maje
ſtaät des Kaiſers Franz I.

9. 14. Meine Liebe vermache ich meinen Untertha-
nen. Jch hoffe, daß Jch für ſie bei Gott werde be
ten können, und Jch fordere ſie auf zur Treue und
Anhänglichkeit gegen Meinen legitimen Nachfolger ſo
wie ſie Mir dieſelbe in guten und ſchlimmen Tagen be
wieſen haben.

Jch ſage Meiner treuen Armee Meinen herzlichen
Dank fur die Dienſte, welche ſie Mir erwieſen, und
durch welche ſie Meinen Thron erhalten hat. Jch
fordere ſie auf, Meinem Nachfolger dieſelbe Treue
und Anhänglichkeit immerfort zu beweiſen.
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Allen Staatsdienern, die Mir gut dienten, bezeige
ich hiermit Meinen Dank.

Der älteſte Feldmarſchall unſerer Armee, Freihr.
von Lattermann, iſt geſtern am Schlagfluſſe ge
ſtorben.

Veſſelenyi, der ſiebenburgiſche Deputirte, wel
cher eigenmachtig die Landtagsverhandlungen drucken
ließ, hat ſich der Verfolgung des königl. Fiskals und
der uber ihn verhangten Strafe durch die Flucht zu
entziehen gewußt. Er iſt nach Serbien emigrirt.

Frankreich.
Paris, d. 6. März. Man erwartet allgemein,

daß die Jnterpellationen an die Miniſter, welche auf
morgen angekuündigt ſind dem Zwiſchenreich ein Ende
bereiten werden. Die „Débats“ klagen heute, daß
man nun ſchon 14 Tage kein Kabinet mehr habe und
kein Regierungsſyſtem. Die Kammer, meinen ſie,
durfte nicht langer ſo ruhig zuſehen und den Ausgang
abwarten. Sobald ſich aber die Kammer ein
miſcht, iſt die königliche Praärogative ſtark gefaährdet.
Man glaubt darum, der Moniteur vom Sonnabend
werde zuvorkommen und das neue Kabinet bekannt
machen.

Nachrichten aus Paris, den 7. Maärz, zufolge
ſind die Jnterpellationen bis auf den 10. März ver-
tagt worden.

Großbritannien und Frland.
London, d. 6. März. Das Gerücht von dem

Ausſcheiden des Herzogs von Wellington aus
dem Kabinet, welches ſich ſchon ſeit einiger Zeit ver
breitet hatte ſcheint jetzt an Konſiſtenz zu gewinnen.

Geſtern, als an dem zur Feier des Geburtstages
der Königin (welcher eigentlich am 13. Auguſt iſt) be
ſtimmten Tage, war großer Cercle bei Jhrer Majeſtät
im St. James Palaſt, zu dem ſich eine äußerſt zahl
reiche und glänzende Verſammlung einfand. Der
Courier ſagt, die Jllumination in der Stadt zu
Ehren des Geburtsfeſtes Jhrer Majeſtät ſei geſtern
Abend glänzender als jemals geweſen.

Lord John Ruſſel wird ſeinen Antrag auf
Kirchenreform in Jrland am 23. Marz ſtellen.

Die Oſtindiſche Kompagnie hat ihre vierteljahrliche
Theeverkaufung geſtern anfangen laſſen. Es ſind
6 Mill. Pfund Thee verſchiedener Sorten zum Ver-
kauf beſtimmt. Die Preiſe ſind drei bis vier Pence
pr. Pfund höher, als bei der letzten Verkaufung.

Familien- Nachrichten.
Todesanzeige.

Mit tiefem Schmerze zeige ich meinen Verwandten
und theilnehmenden Freunden an, daß meine liebe Frau
am 8. d. M. nach mehrjähriger Kränklichkeit und einem
viertel Jahr langen, jedoch nicht ſchmerzlichen, Kran-
kenlager, ſehr ſanft zu einem neuen Leben hinuüberſchlum-
merte.

Zugleich fuühle ich mich gedrungen, allen den Guten,
in und außer Zabenſtedt, meine herzlichſte Dank-
ſagung fur die ſo thätig bewieſene Theilnahme an den

Leiden der Verewigten und meinem Schmerze, mit die
ſer Anzeige zu verbinden. Gott möge es ihnen lohnen.

Zabenſtedt, den 10. März 1835.
Der Schullehrer und Canto

J. A. Eulenburg.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Nachſtehende Allerhöche Verordnung:
Zur Herſtellung eines gleichmäßigen Verfahrens der

Behörden in Betreff der Geſtattung des Kleinhandels
mit Geträanken auf dem Lande und des Gaſt und
Schenkwirthſchaftsbetriebes will Jch, fur alle Theile
der Monarchie, hierdurch Folgendes beſtimmen:

Wer auf dem Lande einen Kleinhandel mit
Getränken, oder in den Städten wie auf dem Lande
Gaſt oder Schenkwirthſchaft betreiben, oder uüberhaupt
zubereitete Speiſen oder SGetränke zum Genuß auf der
Stelle, gegen Bezahlung verabreichen will, bedarf da
zu eines auf ſeine Perſon und auf ein beſtimmtes Lokal
jautenden polizeilichen Erlaubniß Scheines.

2) Dieſer Erlaubniß Schein wird in den Städten
von der Orts -Polizeibehörde, nach vernommenem Gut-
achten der Kommunalbehörde, ſo wie außerhalb der
Städte und ihres Polizeibezirks, nach vernommenem
Gutachten der Ortspolizei- und Kommunalbehörde, von
dem Kreis -Landrathe ſtempel- und ſportelfrei ertheilt
und darf jederzeit nur fur ein Kalenderjahr ausgeſtellt,
kann aber von der ausſtellenden Behörde von Jahr zu
Jahr durch einen darauf zu ſetzenden Verlangerungs
Vermerk erneuert werden.

3) Die Erlaubniß zum Beginn der zu 1. gedach
ten Gewerbe ſoll in allen Fällen verſagt werden, wenn

a) die Perſönlichkeit, die Fuhrung und die Vermö
gensverhaltniſſe des Nachſuchenden nach dem Ur
theil der Ortspolizei- Behörde nicht die genügende
Burgſchaft eines ordnungsmäßigen Gewerbebetrie
bes gewahren, oder

b) wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmte
Lokal wegen ſeiner Beſchaffenheit und Lage dazu
nicht geeignet erſcheint.

4) Die Erlaubniß zum Beginn des Kleinhandels
mit Getränken auf dem Lande, oder zur Anlegung ſtäd
tiſcher oder ländlicher Schenkwirthſchaften, mit denen
die Beherbergung von Fremden nicht verbunden iſt, ſoll
nur in ſolchen Fällen geſtattet werden, in denen ſich die
Behörde von der Nutzlichkeit und dem Bedurfniſſe der
Anlage uüberzeugt hat. Wenn die Kommunalbehoörde
(No. 2.) in ihrem Gutachten die Nützlichkeit und das
Bedürfniß der Anlage nicht anerkennt, die Polizeibe-
hörde oder der Landrath aber das Bedenken nicht be
grundet finden, ſo hat die Regierung definitiv daruber
zu entſcheiden. Eben dieſes ſoll ſtatt haben, wenn die
Kommunalbehörde aus behauptetem Mangel hinreichen
der Schankanſtalten die Ertheilung einer neuen Con-
ceſſion in Antrag bringt oder bevorwortet, und die Po
lizeibehörde oder der Landrath das Bedürfniß nicht an
erkennen.
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5) Behufs der Fortſetzung der zu 1. gedochten, daher die Beſtimmungen des 9. 6. wonach diejenigen,
bei dem Erſcheinen dieſer Verordnung bereits im Betrie-
be ſtehenden Gewerbe in dem namlichen Lokale ſoll den
jenigen, welche dieſe Gewerbe zur Zeit zwar ohne einen,
den Vorſchriften zu 1. und 2, entſprechenden Erlaubniß-
ſchein, aber doch rechtmäßig betrieben, die Ausſtellung
eines ſolchen Scheins fur das laufende Jahr, und kunf-
tig denjenigen, welche den Erlaubnißſchein auf den
Grund des bisherigen Gewerbebetriebs oder der Be
ſtimmungen zu 3. und 4. einmal erlangt haben, die
Verlängerung deſſelben von Jahr zu Jahr nicht verſagt
werden, ſofern ſie bis dahin bei ihrem Gewerbebetriebe zu
begruündeten Beſchwerden keine Veranlaſſung gegeben
haben. Hat die Kommunalbehörde Beſchwerde erho-
ben, welche die Polizeibehörde nicht begrundet hält, ſo
iſt die Sache zur Entſcheidung der Regierung zu be-
fördern.

6) Die ertheilte Erlaubniß beſchränkt ſich jederzeit
auf die Perſon der in den Scheinen benannten Gewerb-
treibenden. Die Erben derſelben oder die Erwerber ih-
rer Betriebslokalien genießen hinſichtlich der Beſtimmun-
gen zu 3. und 4. keinen Vorzug vor Andern, welche die
gedachten Gewerbe in einem neuen Lokale beginnen
wollen.

7) Ueber die Grunde zur Verſagung des Erlaub
nißſcheins oder des Verlangerungs- Vermerks iſt die
Polizeibehörde, abgeſehen von der Einwirkung der Kom
munalbehörde (No. 2.), nur ihrer vorgeſetzten Jnſtanz
nähere Auskunft zu geben ſchuldig.

8) Wer ein Gewerbe, zu welchem ein polizeilicher
Erlaubnißſchein erforderlich iſt, ohne einen ſolchen Schein
oder vor dem Anfange des Jahres, auf welches derſelbe
lautet, oder in einem andern, als dem darin bezeichne-
ten Lokale beginnt, oder nach dem Ablaufe des Kalen-
derjahres fortſetzt, ohne einen neuen Erlaubnißſchein
oder den Vertängerungs Vermerk auf dem fruher er-
theilten erwirkt zu haben, verfällt in eine Geldbuße von
fünf bis funfzig Thalern, oder in verhältnißmäßige Ge
faängnißſtrafe.

9) Jn denjenigen Landestheilen, in welchen noch
ausſchließliche Berechtigungen vorkommen, oder Real-
berechtigungen, namentlich nach 9. 54. des Edikts vom
7. Sept. 1811, oder nach 9. 6. des Geſetzes wegen Auf
hebung der Zwangs und Bannrechte in der Provinz
Poſen vom 13. Mai 1833. begründete Anſpruche der
Krugsverlags Berechtigten noch zu beruckſichtigen ſind,
bleiben die beſtehenden Geſetze zwar nach wie vor in
Gultigkeit, jedoch nur inſoweit, als ihre Anwendung
mit den obigen Beſtimmungen nicht in Widerſpruch
ſteht, insbeſondere kann auch von den Beſtimmungen
ad 3. niemals eine Ausnahme zu Gunſten einer Real-
berechtigung gemacht werden.

Jch beauftrage das Staatsminiſterium, Meinen
Befehl, fur deſſen Ausfuührung die Miniſter des Jnnern
Sorge zu tragen haben, durch die Geſetz Sammlung
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 7. Februar 1835.
Friedrich Wilhelm.

wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht, daß in den ehemals weſtphal. Landesthei-
len Realſchenkberechtigungen ni ht mehr exiſtiren, und

welche ein bisher zum Kleinhandel mit Getränken oder
zum Schenkwirthſchaftsbetriebe benutztes Lokal durch
Erbſchaft oder Kauf an ſich bringen, kein Vorzugsrecht
vor ſolchen,

die den Kleinhandel mit Getränken oder das
Schenkgewerbe in einem andern gleich geeigne
ten Lokale beginnen wollen,

in Anſpruch nehmen können, fur die ehemals weſtphali
ſchen Theile des Saalkreiſes volle Anwendung finden.

Halle, den 6. Marz 1835.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.
Bekanntmachung.

Da bei hieſigem Juſtiz- Amte das von dem ver-
ſtorbenen Anſpaunner Gottfried Günther zu
Neundorf nachgelaſſene, neben Hadicke gelegene

Dienſt Anſpäannergut mit dazu gehörigen 6 Hufen
Dienſt, 18 M. Laas- und 65 M. Kirchen Erben-
zins- Acker, 2 Wieſen, 2 Bauerplatze und 12 Wei-
denkabeln, nebſt vorhandenen ſämmtlichen Vieh,
Feld, Wirthſchafts- und Haus Jnventarien, wie
auch dabei befindlichen 35 M. Frei- oder Wandel
Aecker

Behufs der Erbtheilung, zum meiſtbietenden Verkauf
geſtellt und Johannis d. J. übergeben werden ſollen, zu
desfallſigen Licitations Terminen aber

der 27. Marz a. c. als erſter,
der 24. April a. c. als zweiter und
der 22. May a. C. als letzter und peremtori

ſcher, welcher Vormittags um 10 Uhr ſeinen Anfang
nimmt und bis Nachmittags um 4 Uhr ſtehet,

anberaumt worden.
So wird ſolches beſitz- und zahlungsfähigen Kauf

luſtigen hiermit bekannt gemacht, um ſich in den ange
ſetzten Bietungs- Terminen, in weichen die auf den
ſubhaſtirten Grundſtucken ruhenden öffentlichen Abga
ven und Laſten, die mitverkauft werdenden Jnventarien-
ſtucke, auch ſonſtigen Bedingungen der Erb Intereſſen
ten eröffnet werden ſollen, im hieſigen Juſtiz-Amte
einfinden und ihre Gebote in Golde abgeben zu können,
mit dem Bemerken, daß der Erſteher vor dem Zuſchlage
ſeine Zahlungsfähigkeit gehörig nachweiſen muſſe.

Amt Warmsdorf, den 26. Februar 1835.
Herzogl. Anhalt. Juſtiz- Amt daſeibſt.

F. W. Bäntſch. E. Hädicke,
act. jur.

h

Die bekannte Handlung von Gebruder Simon
in Eisleben empfiehlt ſich ihren geehrten Kunden
zum bevorſtehenden hieſigen Reminiſcere Markt mit ei-
nem aufs beſte aſſortirten Lager. Der Verkauf findet
wie immer im Gewoölbe und auf dem Markte in einer
mit der Firma bezeichneten Bude ſtatt.

das Berliner QuartAechten Kornbranntwein,
4 Sgr., bei

J. C. Krahmer in Wettin.

Anzeige.
Bei dem Schulzen Becker in Dederſt edt ſte

het ein 8jähriges Saamenrind zum Verkauf.
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Avertiſſement.
Zur anderweiten Verpachtung der Saalholz, Obſt

und Gras Nutzung des Rathswerders auf 6 Jahre,
iſt ein Termin auf

den 11. April,
Vormittags 10 Uhr,

zu Rathhauſe anberaumt, wozu Pachtluſtige eingeladen
werden.

Die Pachtbedingungen können 8 Tage vor dem Ter-
mine zu Rathhauſe eingeſehen werden.

Cönnern, den 9. März 1835.
Der Magiſtrat.

Richter.
Der Hauseigenthumer hierſelbſt in der Rittergaſſe

sub No. 688. beabſichtiget, ſein im beſten baulichen
Stande befindliches Haus aus freier Hand zu verkaufen.
Es befinden ſich in demſelben 5 Stuben, 5 Kammern,
5. Kammern zum Aufbewahren des Feuerwerkes, 3 Ku
chen zwei Remiſen, Piecen zum Handel paſſend, Hof-
raum, ein ſehr ſchöner großer trockner Keller von Bruch
ſteinen, großer Boden u. ſ. w. Dieſes Haus iſt drei
Stockwerk hoch, regelmäßig gebaut, mit Ziegeln gedeckt,
und kann einem reellen Käufer gegen hypothekariſche
Sicherheit ein verhältnißmäßiges Kapital mit überlaſſen
werden.

Halle, den 9. März 1835.
Wir übernehmen auch in dieſem Jahre Leinen, zur

Beſorgung der Bleiche in Schleſien, und erſuchen um
baldige Zufendung. Die Koſten ſind außerordentlich
niedrig und die Bleiche ſehr ſchön.

W. Kerſten Comp.
In der Montags Nacht, als vom OHten auf den

10ten März. ſind mir 3 Stück Hammel aus dem Stalle
geſtohlen. Dieſelben ſind bezeichnet mit dem Hinterkerb
im rechten Ohr und einem Querſchmitz auf dem Kreuze.
Wer wir davon Nachricht giebt, daß ich den Thäter
gerichtlich belangen kann, verſpreche ich, bei Verſchwei-
gung ſeines Namens, eine Belohnung von drei Thaler.

Quillſchina, d. 11. März 18365.
Peter.

Backhaus-Verpachtung,
Da das hieſige Gemeinde -Backhaus mit Johanni

d. J. pachtlos wird, ſo iſt zur anderweiten Verpachtung
deſſelben ein Termin

den 21, April d. J.,
Vormittags 10 Uhr,

in der Zahnſchen Schenke allhier anberaumt worden,
wozu Pachtungsluſtige eingeladen werden.

Die Bedingungen ſollen vor dem Termin bekannt
gemacht werden, ſind aber auch täglich bei dem Unter
zeichneten einzuſehen.

Dederſtedt, am 9, März 1835.
Der Schulze

Becker.

Es iſt ein zweiſähriges draunes Hengſtfohlen bei
dem Einnehmer Chriſtian Beßler in Langen
bogen zu verkaufen.

Um den vielfältigen Nachfragen zu genuügen, zeige
ich ergebenſt an, daß jetzt ſowohl in feiner als ordinairer
Leinwand und in allen Größen wieder Hemden vorrä
thig ſind

Als Herrenhemden, das Dtzd. von 10 bis 36 Thle.,

Frauenhemden, o 24Knaben und Madchenhemden 6 15
Kinderhemdchen 3 10Bettuüberzuge in allen Größen, ſo wie fortwährend alle

ubrige feine Waſche zu den möglichſt billigen jedoch fe
ſten Preiſen.

Noch erlaube ich mir zu bemerken, daß jeder Auf
trag im Waſchenaähen auf das Punktlichſte und Sorg
fäitigſte beſorgt wird von

Halle, den 27. Februar 1835.
Caroline Tauſch,

Ranniſche Straße zur goldenen Roſe,
eine Treppe hoch.

w

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.

Halle, den 12. März.
Weizen 1 thl. 7 ſgr. 6pf. bis 1 thl. 10 ſgr. pf.

Roggen 1 e 24 6Gerſte e 25 27 6Hafer 16 17 6Rüböl, die Tonne zu 2 Centner 29 thlr.
Stroh das Schock lang Roggenſtroh 8 Thlr.

Magdeburg, d. 10. März. (Nach Wispeln.)
Weizen 295 31 thl. Gerſte 25 265 thl.
Roggen 291 30 vafer 163 175

Fremden-Liſte,
Angekommene Fremde vom 11. bis 12. März.

Jm Kronprinzen: Se. Erl, d. Graf v. Stolberg
a. Wernigerode. Hr. Kaufm. Müller a. El
berfeld. Hr. Kaufm, Hagen a. Würzburg.

Stadt Züürch: Hr. Kaufm. Sauſe a. Leipzig.
Hr, Kaufm. Schmidt a. Quedlinburg. Hr.
Kaufm, Wilbern a. Bremen. Hr. Kaufm.
Rothe a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Bruns g,
Bremen. Hr. General v. Grabow u. Gefolge
a, Erfurt.

Goldnen Ring: Hr. Kaufm. Francke a. Bremen.
Goldnen Löwen: Die Hrrn. Holzhäuſer u. Fiſcher,

Kaufl. Nordhauſen. Hr. Kaufm. Danieh g,
Zwickau. Hr. Partic. v. Buüren a. Merſeburg.

Hr. Kfm. Germann a. Nordhauſen. Hr.
Buchhänd er Freund a. Hamburg.
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